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Kundmachung 

Gemäß§ 94 der Oö. Gemeindeordnung 1990 idgF, wird der Beschluss des Ge­ 
meinderates der Marktgemeinde Vöcklamarkt vom 12.12.2024, über die Neuerlas­ 

sung der Abfallgebührenordnung, wie folgt kundgemacht: 

Verordnung 

des Gemeinderates der Marktgemeinde Vöcklamarkt vom 12.12.2024 mit der eine 

ABFALLGEBÜHRENORDNUNG 
der Marktgemeinde Vöcklamarkt 

neu erlassen wird. 

Auf Grund des § 17, Abs. 3, Z 4 des Finanzausgleichsgesetzes 2024, BGBI. 1 Nr. 
168/2023 i.d.g.F und des § 18 des Oö. Abfallwirtschaftsgesetzes 2009, LGBI. Nr. 
71/2009, i.d.g.F, wird verordnet: 

§1 
Gegenstand der Gebühr 

Für die Sammlung und Behandlung von Siedlungsabfällen ist eine Abfallgebühr zu 
entrichten. 

§2 
Höhe der Gebühren 

(1) Für die in Haushalten anfallenden Abfälle ist jährlich eine Abfuhrgebühr zu ent- 
richten. Diese beträgt: 

a) 90 Liter Abfallbehälter 
Pro Jahr: 2-wöchentl. € 406,­ 
Pro Jahr: 4-wöchentl. € 208,­ 
Pro Jahr: 6-wöchentl. € 124,- 

bJ 800 Liter Restmüllbehälter 
Pro Jahr: 2-wöchentl. € 2.896,­ 
Pro Jahr: 4-wöchentl. € 1.844,­ 
Pro Jahr: 6-wöchentl. € 1.018,- 
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c) 1.100 Liter Restmüllbehälter 
Pro Jahr: 2-wöchentl. € 3.804,­ 
Pro Jahr: 4-wöchentl. € 2.398,­ 
Pro Jahr: 6-wöchentl. € 1.522,- 

(2) Für die laut Abfallordnung vorgesehene Sammlung und Behandlung der Hausab­ 
fälle können zusätzlich zur Abfuhrgebühr gemäß Abs. 1, Restmüllsäcke ange­ 
kauft werden, für welche folgende Gebühr zu entrichten ist: 

pro Abfallsack mit 90 Liter: € 8,50 

In den Gebühren ist die gesetzliche Umsatzsteuer bereits enthalten. 

§3 
Abgabepflichtiger 

Abgabepflichtiger ist der Liegenschaftseigentümer bzw. mehrere Miteigentümer zur 
ungeteilten Hand. 

§4 
Entstehen der Abgabepflicht 

Die Verpflichtung zur Entrichtung der Gebühr nach § 2 beginnt mit Anfang des Mo­ 
nats, in dem die Sammiung und Behandiung von Abfällen von den jeweiligen Liegen­ 
schaften erstmals stattfindet. 

§5 
Fälligkeit 

Die Gebühren nach § 2 sind vierteljährlich, und zwar am 15.02., 15.05., 15.08. und 
15.11. eines jeden Jahres fällig. 

§6 
Inkrafttreten 

Die Rechtswirksamkeit dieser Abfallgebührenordnung beginnt mit dem auf den Ab­ 
lauf der Kundmachungsfrist folgenden Tag. Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung 
treten alle bisherigen Abfallgebührenordnungen außer Kraft. 

Der Bürqerrnejster 

Alois Six 

Amtstafel angeschlagen: 13.12.2024 
Amtstafel abgenommen: 30.12.2024 

Seite 2 


